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RS OGH 1994/5/30 1N508/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1994

Norm

JN §20 Z1

Rechtssatz

Hat ein Richter die Gelegenheit zur Teilnahme am Verfahren nicht wahrgenommen und ist er im Zeitpunkt der

Entscheidung auch nicht mehr Mieter, dann kommt ihm eine Parteistellung im Sinne des § 20 Z 1 JN nicht zu. Allein der

Umstand, daß er gemäß § 22 Abs 4 Z 2 WGG vom vorliegenden Verfahren als ehemaliger Mieter zu verständigen war,

begründet noch nicht seine Parteistellung.
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